
   

 
 
 
 
 
 
Vollzug der Straßenverkehrsordnung 
Verkehrsrechtliche Anordnung zur Sperrung des Innenstadtbereichs in Bad Säckingen 
aus Anlass der Fußballweltmeisterschaft 2022  
 
 
Im Interesse einer geordneten Verkehrsführung wird gemäß §§ 44, 45 StVO folgende 
straßenverkehrsrechtliche Anordnung getroffen: 
 
Über den kompletten Zeitraum der Fußballeuropameisterschaft (20.11.2022 bis 
18.12.2022) wird die halbseitige Sperrung folgender Straßen mittels VZ 250 StVO 
(Verbot für Fahrzeuge aller Art) und VZ 600 StVO (Absperrschranke) inklusive 
entsprechender Beleuchtung angeordnet: 
 
Wibrandis-Rosenblatt-Weg (Fahrtrichtung Rheinallee, am Abzweig von der Waldshuter 
Straße) 
Waldshuter Straße (FR West, nach der Einmündung Bergseestraße) 
Alte Basler Straße (FR Ost, nach der Einmündung Werderstraße) 
Steinbrückstraße (FR Innenstadt, am Abzweig von der Alten Baslerstraße) 
Werderstraße (FR Alte Basler Straße, beim Finanzamt) 
Schulhausstraße (FR Ost, nach Kreuzung Gießenstraße) 
Einfahrten in die Lohgerbe aus Werderstraße und Scheffelstraße 
Wernergasse (FR Innenstadt, bei Abzweig von Scheffelstraße) 
Austraße (FR Innenstadt entgegen der Einbahnrichtung, bei Abzweig Gießenstraße) 
Bahnübergang Waldshuter Straße (Sperrung beider Abbiegespuren von der B 34 
Richtung Innenstadt; für die Dauer der Sperrung wird eine Polizeistreife vor Ort 
eingesetzt)  
 
Gründe 
Im Verlauf der Fußballeuropameisterschaft ist wieder verstärkt mit Autokorsos zu rechnen. 
Nach welchen Spielen diese Korsos abgehalten werden, kann vorab noch nicht genau 
eingeschätzt werden. Zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Innenstadtbereich, 
insbesondere um die Einfahrt von Fahrzeugen in die Fußgängerzone zu verhindern, ist obige 
Anordnung notwendig. 
 
Die Absperrmaterialien sollen am 22.11.2022 im Bereich der angeordneten Sperrungen 
deponiert werden. Bei Bedarf werden die Sperrungen dann punktuell durch Polizeibeamte 
bzw. durch den Gemeindevollzugsdienst in Kraft gesetzt.  
 
Im Auftrag 

 
(Axel Schäfer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts- und Ordnungsamt    Bad Säckingen, den 21.11.2022 
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2::  -770- per E-Mail 

Zur Kenntnis und mit der Bitte um Deponierung der Absperrmaterialien am 22.11.2022 
in Absprache mit dem Polizeirevier. 

 
 Polizeirevier Bad Säckingen per E-Mail 

Zur Kenntnis und mit der Bitte um entsprechende Absprache mit den Techn. Diensten. 
 
 -103- 

Zur Kenntnis und mit der Bitte um entsprechende Veröffentlichung auf der städtischen 
Homepage. 

  
-Polizeipräsidium Freiburg- 
-300-/-320-/-620- 

 jeweils mit der Bitte um Kenntnisnahme.      
 
 GVD -350-/-351-/-352-/-353- 

zur Kenntnis und mit der Bitte um Unterstützung bei den Absperrungen (Wibrandis-
Rosenblatt-Weg und Werderstraße) wie bisher nach Absprache. 
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